
 

      

Reiseversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
HanseMerkur Reiseversicherung AG  

Deutschland HRB Hamburg 19768  Reise-Krankenversicherung  
Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht abschlie-
ßend. Einzelheiten zu Ihrem Versicherungsvertrag erhalten Sie von uns mit den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungs-
schein. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?  

Wir bieten Ihnen eine Reise-Krankenversicherung an. Mit dieser erhalten Sie Versicherungsschutz und Serviceleistungen auf Reisen. 
 

 
Was ist versichert? 

Wir erbringen Serviceleistungen insbesondere bei: 

 Ambulante und stationäre Behandlungskosten 

 Zahnbehandlung einschl. Zahnfüllungen und unfallbe-
dingter provisorischer Zahnersatz 

 Medikamente, Verbandmittel, Heilmittel oder Hilfsmittel 

 
 

 Was ist nicht versichert? 

  Behandlungen von denen feststand, dass sie bei plan-
mäßiger Durchführung der Reise stattfinden mussten. 

  Kur- und Sanatoriumsbehandlungen  
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

!  Wir können die Leistungen auf einen angemessenen 
Betrag herabsetzen, wenn die Heilbehandlung das 
medizinisch notwendige Maß übersteigt oder die Kosten 
der Heilbehandlung das ortübliche Maß übersteigen 

 

 

Wo bin ich versichert? 

   Der Versicherungsschutz besteht für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich. 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

   Bei Abschluss der Versicherung müssen Sie alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten. 

   Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie nachkommen müssen. Unter 
anderem müssen Sie uns unverzüglich informieren, wenn eine stationäre Behandlung erforderlich wird. 

 

 
Wann und wie zahle ich? 

Die Prämie ist sofort bei Vertragsabschluss fällig. Sie zahlen gemäß Ihrer bei Vertragsabschluss gewählten Zahlungsart. Ob 
und wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 

  Wann beginnt und endet die Deckung? 

 Versicherungsschutz beginnt mit dem Reiseantritt. Eine Reise gilt mit dem Grenzübertritt ins Ausland als angetreten. Der 
Versicherungsschutz endet mit Beendigung der Reise mit dem Grenzübertritt ins Heimatland. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Ihr Vertrag endet mit der Beendigung Ihrer Reise, spätestens zum vereinbarten Versicherungsende. Ein besonderes Kündi-
gungsrecht ist nicht vorgesehen. 

 



 

    RT 263 02.18  

Reiseversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
HanseMerkur Reiseversicherung AG  

Deutschland HRB Hamburg 19768  Notfall-Versicherung S 
Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht abschlie-
ßend. Einzelheiten zu Ihrem Versicherungsvertrag erhalten Sie von uns mit den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungs-
schein. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?  

Wir bieten Ihnen eine Notfall-Versicherung an. Mit dieser bieten wir Ihnen Versicherungsschutz und Serviceleistungen bei Notfällen auf 
Reisen, insbesondere im Ausland. 
 

 
Was ist versichert? 

Wir erbringen Serviceleistungen insbesondere bei: 

 Krankheit und Unfall (z.B. die Organisation Ihrer Rück-
reise) 

 Strafverfolgung (z.B. Beschaffung eines Anwalts und 
Dolmetschers) 

 Verlust von Zahlungsmitteln und Dokumenten (z.B. 
Bargelddarlehen, Kartensperrung, Ersatzbeschaffung 
von Dokumenten) 

 Verkehrsmittelverspätung oder –ausfall (z.B. Hilfe bei 
der Umbuchung) 

 
 

 Was ist nicht versichert? 

  Es besteht kein umfassender Krankenversicherungs- 
und Unfallversicherungsschutz 

  Einige unserer Geld-Leistungen erfolgen nur als Darle-
hen. Das bedeutet, dass Sie uns den Betrag innerhalb 
eines Monats zurückerstatten müssen 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

!  Wir haften nicht für die trotz Kartensperrung entstehen-
den Vermögensschäden 

 

 

Wo bin ich versichert? 

   Der Versicherungsschutz besteht für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich. 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

   Bei Abschluss der Versicherung müssen Sie alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten. 

   Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie nachkommen müssen. Unter 
anderem ist eine Voraussetzung für unsere Leistung, dass Sie sich unverzüglich telefonisch oder in sonstiger Weise an unseren 
weltweiten Notfall-Service wenden. Die Telefonnummer finden Sie unter „Wichtige Hinweise im Schadenfall“ in Ihren Vertrags-
unterlagen oder auf unserer Internetseite. 

 

 
Wann und wie zahle ich? 

Die Prämie ist sofort bei Vertragsabschluss fällig. Sie zahlen gemäß Ihrer bei Vertragsabschluss gewählten Zahlungsart. Ob 
und wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 

  Wann beginnt und endet die Deckung? 

 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Reiseantritt und endet mit Beendigung der Reise, spätestens zum vereinbarten 
Versicherungsende. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Ihr Vertrag endet mit der Beendigung Ihrer Reise, spätestens zum vereinbarten Versicherungsende. Ein besonderes Kündi-
gungsrecht ist nicht vorgesehen. 
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Reiseversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
HanseMerkur Reiseversicherung AG  

Deutschland HRB Hamburg 19768  Reise-Haftpflichtversicherung  
Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht abschlie-
ßend. Einzelheiten zu Ihrem Versicherungsvertrag erhalten Sie von uns mit den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungs-
schein. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?  

Wir bieten Ihnen eine Reise-Haftpflichtversicherung an. Werden Sie für Schäden verantwortlich gemacht? Diese Versicherung schützt Sie 
gegen finanzielle Risiken während Ihrer Reise, die im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen Dritter stehen. 
 

 
Was ist versichert? 

Gegenstand dieser Versicherung ist es, gegen Sie geltend 
gemachte Haftpflichtansprüche zu prüfen, berechtigte Ansprü-
che zu befriedigen und unberechtigte Ansprüche abzuwehren. 

Die Reise-Haftpflichtversicherung umfasst die wesentlichen 
Haftungsrisiken während Ihrer Reise. Dazu gehören beispiels-
weise von Ihnen verursachte Schäden: 

 als Teilnehmer im Straßenverkehr als Fußgänger oder 
Radfahrer 

 bei der Ausübung von Sport 

 als Bewohner einer gemieteten Ferienwohnung oder 
eines Ferienhauses 

 
 

 Was ist nicht versichert? 

Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. Hierfür benö-
tigen Sie eine separate Absicherung. Dazu gehört z.B.: 

  das Führen von Kraftfahrzeugen 

  das Halten von Tieren 

  Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den verein-
barten Versicherungssummen. Wenn Sie eine Selbstbe-
teiligung vereinbart haben, ist diese bei jedem Versiche-
rungsfall zu berücksichtigen. 

 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

Nicht versichert sind Schäden: 

!  aufgrund vorsätzlicher Handlungen 

!  zwischen Mitversicherten 

!  durch den Gebrauch eines versicherungspflichtigen 
Kraft- oder Luftfahrzeuges 

 

 

Wo bin ich versichert? 

   Der Versicherungsschutz besteht für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich. 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

   Bei Abschluss der Versicherung müssen Sie alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten. 

   Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadenersatzansprüche geltend ge-
macht worden sind. 

 

 
Wann und wie zahle ich? 

Die Prämie ist sofort bei Vertragsabschluss fällig. Sie zahlen gemäß Ihrer bei Vertragsabschluss gewählten Zahlungsart. Ob 
und wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 

  Wann beginnt und endet die Deckung? 

 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Reiseantritt und endet mit Beendigung der Reise, spätestens zum vereinbarten 
Versicherungsende. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Ihr Vertrag endet mit der Beendigung Ihrer Reise, spätestens zum vereinbarten Versicherungsende. Ein besonderes Kündi-
gungsrecht ist nicht vorgesehen. 
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Reiseversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
HanseMerkur Reiseversicherung AG  

Deutschland HRB Hamburg 19768  Reise-Unfallversicherung  
Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht abschlie-
ßend. Einzelheiten zu Ihrem Versicherungsvertrag erhalten Sie von uns mit den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungs-
schein. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?  

Wir bieten Ihnen eine Reise-Unfallversicherung an. Sie sichert Sie gegen Risiken durch Unfallverletzungen ab. 
 

 
Was ist versichert? 

 Versichert sind Unfälle während Ihrer Reise. Ein Unfall 
liegt z.B. vor, wenn der Versicherte sich verletzt, weil er 
stolpert, ausrutscht oder stürzt. 

 Die Leistungsarten und die Versicherungssummen 
vereinbaren wir mit Ihnen im Versicherungsschein. 

 
 

 Was ist nicht versichert? 

  Krankheiten (z.B. Diabetes, Gelenksarthrose, Schlagan-
fall) 

  Kosten für ärztliche Heilbehandlung 

  Sachschäden (z.B. Brille, Kleidung) 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

!  Unfälle durch Alkohol- und Drogenkonsum 

!  Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung einer Straftat 

!  Bandscheibenschäden 

!  Infektionen und Vergiftungen 
 

 

Wo bin ich versichert? 

   Der Versicherungsschutz besteht für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich. 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

   Bei Abschluss der Versicherung müssen Sie alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten. 

   Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie nachkommen müssen. Unter 
anderem ist eine Voraussetzung für unsere Leistung, dass Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren. 
Die Telefonnummer finden Sie unter „Wichtige Hinweise im Schadenfall“ in Ihren Vertragsunterlagen oder auf unserer Internet-
seite. 

 

 
Wann und wie zahle ich? 

Die Prämie ist sofort bei Vertragsabschluss fällig. Sie zahlen gemäß Ihrer bei Vertragsabschluss gewählten Zahlungsart. Ob 
und wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 

  Wann beginnt und endet die Deckung? 

 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Reiseantritt und endet mit Beendigung der Reise, spätestens zum vereinbarten 
Versicherungsende. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Ihr Vertrag endet mit der Beendigung Ihrer Reise, spätestens zum vereinbarten Versicherungsende. Ein besonderes Kündi-
gungsrecht ist nicht vorgesehen. 

 



 

      

Reiseversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
HanseMerkur Reiseversicherung AG  

Deutschland HRB Hamburg 19768  Reisegepäck-Versicherung 
Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht abschlie-
ßend. Einzelheiten zu Ihrem Versicherungsvertrag erhalten Sie von uns mit den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungs-
schein. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?  

Wir bieten Ihnen eine Reisegepäck-Versicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Ihnen ein Schaden an Ihrem Reisegepäck finanziell 
ersetzt wird. 
 

 
Was ist versichert? 

Versichert sind die Sachen des persönlichen Reisebedarfs 

 gegen Abhandenkommen, Zerstörungen und Beschädi-
gungen, solange sich das Gepäck im Gewahrsam eines 
Beförderungsbetriebes befindet. 

 während der übrigen Reisezeit gegen Diebstahl, Ein-
bruchdiebstahl, Raub Transportmittelunfall, Elementar-
ereignisse und höhere Gewalt. 

 
Was wird ersetzt? 

 Bei Verlust oder Zerstörung von versicherten Sachen 
ersetzen wir den Versicherungswert zur Zeit des Scha-
deneintritts. 

 Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der erfor-
derlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte 
anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der Sachen 
entsprechenden Betrages. 

 Werden versicherte Sachen beschädigt, ersetzen wir die 
notwendigen Reparaturkosten. 

 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 

 Die Versicherungssumme ist abhängig von dem gewähl-
ten Tarif. 

 
 

 Was ist nicht versichert? 

  Wege von und zur Arbeitsstätte der versicherten Person 
gelten nicht als Reise. 

  Diebstähle aus Kraftfahrzeugen sind nur zwischen 6:00 
und 22:00 Uhr versichert. 

 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

!  Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, 
Urkunden und Dokumente. 

!  Nicht versichert sind Schäden durch Vergessen, Liegen- 
Hängen-, Stehenlassen oder Verlieren 

 

 

Wo bin ich versichert? 

   Der Versicherungsschutz besteht für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich. 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

   Bei Abschluss der Versicherung müssen Sie alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten. 

   Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie nachkommen müssen. Unter 
anderem müssen Sie gebotene Maßnahmen zur Abwendung und Minderung des Schadens ergreifen. Der Schaden ist gering 
zu halten und notwendige Kosten sind zu vermeiden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie alles zu tun haben, was zur 
Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. Schäden durch strafbare Handlungen sind der zuständigen Polizeidienststelle 
zu melden 

 

 
Wann und wie zahle ich? 

Die Prämie ist sofort bei Vertragsabschluss fällig. Sie zahlen gemäß Ihrer bei Vertragsabschluss gewählten Zahlungsart. Ob 
und wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 

  Wann beginnt und endet die Deckung? 

 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Reiseantritt und endet mit Beendigung der Reise, spätestens zum vereinbarten 
Versicherungsende. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Ihr Vertrag endet mit der Beendigung Ihrer Reise, spätestens zum vereinbarten Versicherungsende. Ein besonderes Kündi-
gungsrecht ist nicht vorgesehen. 

 


